
Herzlich Willkommen 

zur Informationsveranstaltung 

„Bau-Turbo“ 

der BauamtsleiterInnen am 15.12.2025 

im LDS
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TOP 2 - Neuerungen zum § 31 Abs. 3 BauGB
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Verlängerung der Zustimmungsfrist um einen Monat 
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TOP 5 – Befristete Sonderregelung durch § 246e BauGB

Trotz „Bau-Turbo“ weitergeltende Vorgaben und Gesetze:

- nach den allgemeinen Regeln kann nur unter Beachtung der Grundsätze 

des Verhältnismäßigkeitsprinzips von § 246e BauGB Gebrauch gemacht 

werden, das heißt: „Abweichung nur in erforderlichem Umfang“ nach dem 

geltenden Rechtsstaatsprinzip

- Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse (unmittelbarer 

individueller Schutzanspruch)

- Vorgaben aus Fachgesetzen (z. B. Abstandsflächen, Gefahrenabwehr nach 

BbgBO, Immissionsschutz, Grundwasser- und Bodenschutz, Arten- und 

Umweltschutz, Hochwasserschutz, Denkmalschutz)

- Ausschluss bei rechtlicher Betroffenheit Dritter (Nachbarschutz, Gebot der 

Rücksichtnahme, Schutz des Eigentums)
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- Ausschluss bei Veränderung des bestehenden Gebietscharakters 

(Gebietserhaltungsanspruch) sowie potentieller Nutzungskonflikte 

zur Vermeidung von Entschädigungs- und Kompensationsansprüche

- Willkürverbot (Anspruch auf Gleichbehandlung aller Antragsteller 

im Recht, Entscheidungsbindung durch Vorbildwirkung vorange-

gangener Entscheidungen – Selbstbindung der Gemeinde)

- Bauturbo-Genehmigungen sind als Ersatz für Bebauungspläne 

gedacht - sie können nicht über das hinausgehen, was planbar 

wäre. Die Grundzüge der Bauleitplanung (u. a. zur Konfliktbe-

wältigung) sind weiterhin einzuhalten.
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TOP 5 – Befristete Sonderregelung durch § 246e BauGB

Weitere Hinweise für „Leitplanken für die Kommunen“:

- Bauverpflichtungen im Rahmen von Zustimmungsverfahren an 

Fristen für die Einreichung von Bauanträge koppeln

- keine Abweichung von Zielen der Raumordnung und Landes-

planung, da § 4 ROG nicht geändert wird

- keine Anwendung im klassischen Außenbereich, max. moderate 

Siedlungsarrondierungen (Wohnbauflächen im FNP); Landschafts-

schutzgebiete sind tabu (außer Zustimmung der uNB im Einzelfall), 

strategische Umweltprüfung wohl i. d. R. erforderlich

- grundsätzlicher Ausschluss von Wohnen in Gewerbe- und Industrie-

gebieten = kein Verlust von Wirtschaftsflächen, keine unkalkulier-

baren Nutzungskonflikte
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TOP 5 – Befristete Sonderregelung durch § 246e BauGB

Weitere Hinweise für „Leitplanken für die Kommunen“:

- keine Anwendung, wenn dadurch eine perspektivische städtebau-

liche Entwicklung dauerhaft ausgeschlossen oder erschwert wird, 

weil Grundstücke nicht mehr erreicht werden können oder Immis-

sionsschutzprobleme durch nachträgliche Erschließung entstehen

- Bei Bedarf einer öffentlichen Erschließung vor Einleitung eines Ab-

weichungsverfahrens klären, ob die Voraussetzungen für eine ge-

meindliche Zustimmung gegeben sind. Vorleistungen zur 

Erschließungsplanung sind notwendig. Sofern die Kommune nicht 

nach § 123 BauGB selbst erschließt, ist ein Verfahren zum 

Abschluss eines Erschließungsvertrages notwendig. 
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TOP 5 – Befristete Sonderregelung durch § 246e BauGB

Empfehlungen an die Kommunen:

- Grundsatzbeschluss der SVV oder GV zur Neuordnung der Zuständig-

keiten, um die Zustimmungsfrist (3 Monate, mit Öffentlichkeits-

beteiligung 4 Monate) einhalten zu können

- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, um die Entscheidung mög-

lichst rechtssicher zu gestalten - zur Wahrung der Transparenz für 

die Öffentlichkeit, Sicherung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

und damit verbunden nachvollziehbare korrekte Abwägung 

Vorschlag:

- bei keinem erheblichen Abweichungsumfang – Delegation auf die 

laufende Verwaltung

- bei erheblichen Abweichungsumfang – Beteiligung politischer Gremien
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TOP 6 - Aktuelle Fallbeispiele aus dem LDS
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Vorstellung der aktuellen Fallbeispiele

im Landkreis Dahme-Spreewald
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Fall 1 - Innenbereich 

Abweichung Maß der baulichen Nutzung

22



23.02.2026 Landkreis Dahme-Spreewald

Fall 2 - Außenbereich im Innenbereich 

Abweichung Sonderregelung nach § 246e BauGB
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Fall 3 – Innenbereich

Abweichung Maß der baulichen Nutzung
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Fall 3 – Innenbereich

Abweichung Maß der baulichen Nutzung
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Das Gebäude ist bereits 

errichtet, fügt sich aber 

nach dem Maß der bau-

lichen Nutzung nicht ein.

Anwendung Bau-Turbo?
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Fall 4 - Innenbereich

Abweichung der überbaubaren Grundstücksfläche 
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Fall 4 - Innenbereich 

Abweichung der überbaubaren Grundstücksfläche
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Fall 5 - Außenbereich im Innenbereich 

Abweichung Sonderregelung nach § 246e BauGB
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TOP 7 - Fragen aus den Kommunen
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Bisher eingereichte Fragen:

- Beteiligungen Einvernehmen/Zustimmung?

- Formvorschrift/Wann?

- Umweltprüfung/UVP?

- Umfang Nachbarbeteiligung?

- FNP-Änderung durch Erweiterung in den Außenbereich nötig?

- Nachweis Bestandschutz?

- Kosten für planungsrechtliche Prüfung (öffentlich-rechtliche Verträge)?

Bitte stellen Sie weitere Fragen!
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TOP 8 - Weitere Informationen zum beschlossenen 

Bau-Turbo

- alles Wichtige zum Bau-Turbo finden Sie auf:       

bmwsb.bund.de/bau-turbo

- geplant ist ein Leitfaden zum Bau-Turbo (voraussichtlich im März 

2026), Berliner Leitfaden „Wohnungsbau-Turbo“ bereits 

veröffentlicht 

- Nutzung des Digitalen Umsetzungslabors zum Bau-Turbo bundes-

weite Werkstatt als Austauschplattform

→ Anmeldung unter: www.umsetzungslabor-bauturbo.de

(digitale Teilnahme)

- Hilfsmittel mögliche bauplanungsrechtliche Prüfschema aus dem 

Berliner Leitfaden und der Stadt Köln zum Bau-Turbo
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http://www.umsetzungslabor-bauturbo.de/


23.02.2026 Landkreis Dahme-Spreewald

Beispiel: Prüfschema Bauantrag/Baugenehmigung
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Quelle: Stadt Köln



23.02.2026 Landkreis Dahme-Spreewald

Beispiel: Prüfschema Bebauungsplan
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Quelle: Stadt Köln
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Prüfschema gemäß Leitfaden Berlin
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Quelle: Berliner Leitfaden 

zum Wohnungsbau-Turbo
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Vorabstimmung                                  → bauplanungsrechtliche Prüfung
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Quelle: Berliner Leitfaden zum Wohnungsbau-Turbo
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Entwurf Formular Zustimmung Gemeinde nach § 36a 

BauGB 
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TOP 8 - Weitere Informationen zum beschlossenen Bau-Turbo
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Regionaldialoge (Informations-

und Austauschveranstaltungen 

für Kommunen) 

voraussichtlich im März 2026 

lt. MIL
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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